
Berufswahlschule Bezirk Horgen 

Reglement über die Offenlegung der lnteressenbindungen der Mitglieder von 

Behörden der Berufswahlschule Bezirk Horgen 

Art. 1 Gesetzliche Grundlagen 

Gemäss § 42 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und Art. 8 der Statuten der Berufswahlschule Bezirk 

Horgen legen die Mitglieder der Schulkommission, der Delegiertenversammlung und der 

Rechnungsprüfungskommission ihre Interessenbindungen offen. 

lnsbesondere geben sie Auskunft über: 

a. ihre beruflichen Tätigkeiten,

b. ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und des Bundes,

c. ihre Organstellungen in und wesentliche Beteiligungen an Organisationen des privaten Rechts.

Art. 2 Selbstdeklaration 

Die Behördenmitglieder deklarieren ihre lnteressenbindungen selber. Die Angaben werden im 

gemeldeten Umfang publiziert. 

Das Rektorat macht die Behördenmitglieder nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Wahl auf die Pflicht 

zur Offenlegung der Interessenbindungen aufmerksam. 

Die Angaben sind durch die Behördenmitglieder selbstständig zu überprüfen. Änderungen sind dem 

Rektorat mitzuteilen. 

Art. 3 Publikation 

Die Angaben zu den lnteressenbindungen werden auf der Webseite der Berufswahlschule Bezirk 

Horgen publiziert. 

Die Publikation erfolgt in tabellarischer Form gemäss Anhang zu diesem Reglement. 

Art. 4 Inkraftsetzung 

Dieses Reglement wurde von der Schulkommission am 8.2.2023 beschlossen und tritt per sofort in 

Kraft. 

Oberrieden, 8.2.2023 

Der Präsident:  Der Rektor: 

P. Meier P. Wehrli
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